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Wirtschaftssystem ersetzen und neue soziale 
Beziehungen zwischen gleichberechtigten 
Subjekten mit sich bringen. 

M. LIEBEL: KINDHEIT UND ARBEIT, 2001 - M. LIEBEL U. A. 
(HG.): KINDER, ARBEIT, MENSCHENWÜRDE, 2008 - PRO-
NATs/CJR: ,,WIR SIND NICHT DAS PROBLEM, SONDERN TEIL 

DER LÖSUNG", 2008. 

Manfred Liebel 

KINDESWOHL 

Das Kindeswohl betrifft Fürsorge, Schutz 
und Partizipationsmöglichkeiten der Kinder, 
auch den Kinderwillen und Kinderrechte. 
Am 20. November 1989 wurde die UN-Kin-
derrechtskonvention verabschiedet. Sie un-
terstreicht, dass bei allen Handlungen und 
Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche be-
treffen, ,,das Wohl des Kindes [the best inte-
rest of the child] ein Gesichtspunkt [ist], der 
vorrangig zu berücksichtigen ist" (Art. 3 I). 
Die grundsätzlichen Standards sind 1. Schutz, 
Fürsorge, Sicherheit und Gesundheit, die die 
Eltern im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten 
für das Wohlergehen des Kindes zu gewähr-
leisten haben; 2. die Berücksichtigung des 
Kindeswillens (Partizipationsrechte) und 
3. die Verwirklichung von Kindesrechten. 
Der Rechtsbegriff Kindeswohl gehört im 
deutschen Grundgesetz in das Kindschafts-
und Familienrecht (Art. 6 II GG). Ihm dient 
als Maßstab der Gegenbegriff der Kindes-
':ohlgefä~rdung, der im Einzelfall der juris-
tischen wie auch außerjuristischen (u. a. me-
dizinischen, sozialwissenschaftlichen) 
Au_sleg~ng bedarf. Den Eltern obliegt die 
Pflicht, ihre Kinder zu pflegen und zu erzie-
~en (Art. 6 II GG); das Kind ist Träger subjek-
tiver Rechte, .. nämlich ein „ Wesen mit eigener 
Menschenwurde und dem eigenen Recht auf 
Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne der 
Art. l Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG" (BVerfGE 
24, 119, 143) zu sein. Rechte und Pflichten der 
E~tern sind an die Persönlichkeitsrechte des 
Kindes gebunden. Bei Missachtung der Wür-
d: mu_ss notfalls der Staat intervenieren. 
Dient im juristischen Bereich die Kindes-

wohlgefährdung als Maßstab für die 
Entscheidung, in Erziehungsrechte und 
Fürsorgepflichten der Sorgeberechtigten 
einzugreifen, werden von ethischer und 
psychologischer Seite Kriterien zur Ausle-
gung des Kindeswohlbegriffs bereitgestellt. 

Der best-interest-S_!andard ist Leitprinzip in 
vielen Kontexten. Ublicherweise gelten El-
tern nichtentscheidungsfähiger Minderjähri-
ger als die gesetzlichen Vertreter, um im 
Interesse der Kinder ihre „informierte Zu-
stimmung" zu geben oder stellvertretend zu 
entscheiden. Die Bezeichnungen Kindeswohl 
und best interest sind von unterschiedlichen 
Rechtstraditionen geprägt: Während der erst-
genannte Begriff ein Erbe des Römischen 
Rechts ist, gründet der zweitgenannte in der 
angloamerikanischen Tradition des Liberalis-
mus. Der Ausdruck des best interest rückt die 
Rechte des Kindes, die implizit und explizit 
geäußerten Interessen, also den Kindeswil-
len, und die objektiven oder langfristigen 
Kindesinteressen in den Mittelpunkt. Der 
Vorteil des vom Interessenkonzept abwei-
chenden deutschen Terminus des „Kindes-
wohls" ist, dass in ihm subjektive Aspekte 
wie Wohlfühlen und objektive Aspekte wie 
Tatsachen guten Befindens, Autonomie- und 
Partizipationsforderungen, Paternalismus-
und Fürsorgeaspekte zusammenfließen. Das 
Kindeswohl bezieht sich sowohl auf die 
Kindheit und Jugend als auch auf die körper-
lichen, gefühlsmäßigen, geistigen, persönli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklun-
gen, die ein erfülltes und „gelungenes Leben" 
ausmachen. Die ethischen und entwicklungs-
psychologischen Kindeswohlbestimmungen 
sind in den 1970er und 80er Jahren besonders 
in den Bereichen Schutz und Entwicklung 
des Kindes im Zusammenhang von Schei-
dung und Trennung der Eltern, Gewalt, Ver-
nachlässigung oder Missbrauch der sorgever-
antwortlichen Personen entwickelt worden 
(Goldstein u. a. 1974, 1982, 1988). Gegenwär-
tig diskutiert werden Bedürfnisse von Kin-
dern wie Nahrung, Schutz und Pflege, ~uch 
intellektuelle Anregung, positive Gefuhls-
kontexte, Anerkennung oder Teilhabe i~ der 
Familie die Konsequenzen für das spatere 

I ~ 
Leben und die Gesellschaft haben (Braze 
ton/Greenspan 2002). Neben der Orientie-

rung an den Grundrechten und Grundbe-
dürfnissen, dem Gebot der Abwägung und 
Angemessenheit der Entscheidungen und 
Handlungen wird ebenfalls eine Kontextsen-
sibilität und Überprüfungsbereitschaft der 
jeweiligen Entscheidungskriterien und Nor-
men eingefordert. 

Da fast alle gesellschaftlichen Entschei-
dungen und Handlungen die Interessen der 
nachwachsenden Generation berühren, liegt 
die Brisanz der Rechtslage darin, dass alle 
sozialen Fürsorgeeinrichtungen, Gerichte, 
Verwaltungsbehörden, Gesetzgebungsorga-
ne, Ethikkommissionen und weitere Verant-
wortungsebenen die Vorrangstellung der In-
teressen und des Wohlergehens von Kindern 
anzuerkennen haben. Diskussionen um das 
Kindeswohl rücken verstärkt in den medizin-
ethischen Bereich, in dem Entscheidungen 
anfallen, die durch Reproduktionsmedizin, 
Gen-oder Neurotechnologien Interessen und 
Normen oft in Konflikt geraten lassen, z.B. in 
der Diagnostik (etwa Neugeborenen-Scree-
ning), der fremdnützigen Forschung oder 
Transplantationspraktiken mit nichteinwilli-
gungsfähigen Personen. Problematisch ist 
der mögliche Konflikt um die individuellen 
Schutzrechte der körperlichen Unversehrt-
heit und die Sorge um eine Instrumentalisie-
rung des nichteinwilligungsfähigen Kindes, 
also die Verletzung seiner Integrität und der 
mögliche allgemeine oder konkrete Nutzen 
f.ür therapeutische Maßnahmen (Council of 
Europe, Art. 17; Ross 2008). 

J. ßoos U. A.: FORSCHUNG MIT MINDERJÄHRIGEN, 2010 -
T. ß. BRAZELTON/5. 1. GREENSPAN: DIE SIEBEN GRUNDBE-
DÜRFNISSE VON KlNDERN, 2002 - CoUNCIL OF EuROPE: CoN-
VENTION ON HUMAN RIGHTS AND ßroMEDIC!NE, EUROPEAN 
TREATY 5ERIES 164, 1997 - J. GOLDSTEIN U. A.: JENSEITS DES 
KlNDESWOHLS, 197 4 - DIES.: DIESSEITS DES K.lNDESWOHLS, 
1982 - DIES.: DAS WOHL DES KINDES, 1988 -
A. INVERNIZZI/J. WILLIAMS (HG.): THE HUMAN RIGHTS OF 
CHILDREN, 2011 - L. F. Ross: CHILDREN IN MEDICAL RE-
SEARCH, 2008 - C. WIESEMANN U A. (HG.): DAS KIND ALS 
PATIENT, 2003 - M. ZITELMANN: KINDESWOHL UND KINDES-
WILLE, 2001. 

Christina Schües 
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SOLIDARITÄT 

Solidarität bedeutet Zusammengehörigkeit 
und Verbundenheit. Verschärfte soziale Ge-
gensätze gefährden diesen Wert. Solidarität 
basiert auf der Menschenwürde. Sie respek-
tiert die Integrität anderer. Solidarisch (frz. 
solidaire, lat. solidus) bedeutet „echt", ,,ganz", 
solidus steht für „fest" und „zuverlässig". So-
lidus ist ebenfalls mit salvus verwandt und 
meint „heil" und „gesund". Solidarität hat 
republikanische (Patriotismus) und sozial-
philosophische Wurzeln (z. B. Gegenmacht, 
Zusammenhalt und soziale Einrichtungen in 
der Arbeiterbewegung). Die Solidarität der 
christlichen Soziallehre argumentiert mit der 
Gleichheit vor Gott und betont die Pflicht der 
Gemeinschaft, ihren Gliedern zu helfen. Das 
erfordert keine abwartende Haltung. Hilfe ist 
auch eine Vorleistung, die den Menschen zur 
Selbsthilfe befähigt. Ohne Gemeinschaft 
kann kein Individuum leben. Bedingungen 
für Solidarität können soziale Ähnlichkeiten, 
gemeinsame Wertorientierungen, extreme 
Bedrohungen oder die Einsicht sein, dass eine 
Gesellschaft auseinanderfällt, wenn sich ihre 
Mitglieder vorwiegend am Eigennutz orien-
tieren. Solidarität kann auch den Einsatz für 
ein Gemeinwesen bedeuten, das niemanden 
ausgrenzt. Eine solidarische Gesellschaft ge-
währt allen Mitgliedern einen Platz. Sie 
nimmt die Anliegen von Benachteiligten auf, 
lässt sich aber nicht auf das Helfen reduzie-
ren. In vorindustriellen Gesellschaften lebten 
Menschen ihre Solidarität über ihre direkte, 
stark voneinander abhängige Verbundenheit. 
Der Übergang zur institutionell vermittelten 
Solidarität moderner Gesellschaften anony-
misierte das soziale Gefüge. In den gegen-
wärtigen hochdifferenzierten und ~om~l~-
xen Gesellschaften dominiert eine Solidantat, 
die sich über Vereinbarungen realisiert und 
die Subsidiarität impliziert. 

Die subsidiäre Solidarität betont die Pe~-
spektive von unten. Sie beruht ~uf demokrati-
schen Handlungsprinzipen. Diese dokumen-
tieren sich in neuen sozialen Bewegungen un~ 
solidarischen Ökonomien. Wichtige Kennzei-
chen sind der Schutz von Benachteilig~en ~nd 
die gegenseitige Hilfe. So ist sie ein wichtiges 

-
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Mittel zur Bekämpfung gesellschaftlicher 
Ausgrenzung, ein Vektor der sozialen Kohä-
sion und zentraler Ort der Sozialisation. Klei-
ne Schritte kommen zum Tragen, wenn eine 
soziale Infrastruktur vorhanden ist. Zur sub-
sidiären Solidarität gehören Selbstbestim-
mung, nichtentfremdete Arbeit und soziales 
Engagement. Sie setzt bei Einzelnen an, die 
sich sozial verknüpfen, und wird unterstützt 
durch gesellschaftliche Strukturen, die sozia-
le Verbindlichkeiten ermöglichen, dies auch 
im Sinne einer solidarischen Subsidiarität, die 
in der Tradition sozialer Utopien eine solida-
rische Selbsthilfe und Selbstorganisation pro-
klamiert. Sie erfordert eine soziale Infrastruk-
tur, die eigene Anstrengungen motiviert und 
eine gesicherte Existenz garantiert. Die soli-
darische Subsidiarität bedeutet Engagement 
und commitment. Ihr sozialpolitisches Ver-
ständnis postuliert eine sozial orientierte 
Autonomie. 

Das Individuum scheint eine unabhängige 
Einheit zu sein, die über einen freien Willen 
verfügt und sich selbst Maßstäbe setzt. Doch 
erst in der Gesellschaft wird es zum Individu-
um als soziales Wesen. Individualistische 
Selbstverantwortung fordert eine strikte 
Selbstsorge. Dieses Leitbild ist einseitig, denn 
M:nschen_sind auf solidarische Bande ange-
wiesen. Emerseits verschärfen sich soziale 
Ungleichheiten. Andererseits artikuliert sich 
der Wunsch nach einer neuen Solidarität, die 
möglichst viel Freiheit und Sicherheit vereint 
und einen verlässlichen Rahmen für gelebte 
To!eranz und soziale Verantwortung bietet. 
Mit der Verbesserung der materiell-ökonomi-
schen Lage nach 1945 reduzierten sich sozia-
le Gegensätze. Die Soziale Marktwirtschaft 
stand für den Kompromiss zwischen Arbeit 
und Kapital. Der seit 1989 dominierende 
Mark~l~bera~ismus angelsächsischer Prägung 
f~vo~isiert hmgegen einseitig das Kapital, das 
sich i~ beschleunigendem Tempo vermehrt, 
und forde:t damit die gewaltige Konzentrati-
on vo~ Emkommen und Vermögen. In der 
Schweiz verfügen z. B. weniger als ein Pro-
zent der privaten Steuerpflichtigen über 
mehr N_ettovermögen als die übrigen 99 Pro-
zent. Die zunehmende soziale Kluft gefähr-
det -~en sozialen Zusammenhalt. Zudem un-
terlauft die forcierte Konkurrenz die 

Solidarität, und das Aufweichen des politi-
schen Korrektivs verschärft autoritäre Hal-
tungen. 

Die postulierte Individualität löst indes 
frühere (Zwangs-)Geborgenheiten auf. Da-
mit erhöht sich die Bereitschaft, freiwillig Ver-
bindlichkeiten in soziale Beziehungen einzu-
gehen. Diese neuartige Solidarität entsteht 
aus dem Geist der Menschenwürde. Aner-
kannt wird die Pluralität der Kulturen, ange-
strebt wird keine deckungsgleiche, kollektive 
Identität. Vielmehr besteht ein Bewusstsein 
dafür, dass gesellschaftliche Bedingungen, 
Erinnerungen und Erfahrungen für die Her-
ausbildung kollektiver Identitäten zentral 
sind. Authentizität zeichnet sich durch die 
Fähigkeit aus, Ambivalenzen zuzulassen, 
ohne in eine neue Beliebigkeit abzugleiten. So 
werden Verbindlichkeiten auf der Grundlage 
von Menschenwürde gemeinsam und demo-
kratisch ausgehandelt. 

U. MÄDER: FüR EINE SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT, 1999 -
U. MÄDER U. A.: WIE REICHE DENKEN UND LENKEN, 2010 -
5. PAUGAM (HG.): REPENSER LA SOLIDARITE, 2007. 

Ueli Mäder 

SPORTPHILOSOPHIE 

Der moderne olympische Sport war seit jeher 
den Menschenrechten verpflichtet. Zur Frei-
heit der Menschenrechte gehört auch die 
sportive leibhaftige Freiheit im eigenen Kör-
perumgang. Ideale von Fairness und Chan-
cengleichheit im Sport entsprechen dem Geist 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
(Schürmann 2006). Mit der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte von 1948 stellte 
sich auch für den olympischen Sport die Fra-
ge, inwiefern er zur Durchsetzung der Men-
schenrechte und zur Wahrung der Würde des 
Menschen beitragen kann. Sport wurde insbe-
sondere im Kalten Krieg Mittel der politischen 
Anerkennung und Emanzipation, der. z~r 
Gleichbehandlung aller Sportler unabhang1g 
von ihrer politischen, religiösen, sozialen und 
geschlechtlichen Herkunft beitragen sollte, 
oftmals aber instrumentalisiert wurde. 

Nach 1989 verschärfte sich durch den bio-
technologischen Fortschritt und den neuen 
High-Tech-Doping-Formen das Problem des 
Schutzes der Würde von Athleten; es stellte 
sich die Frage, ob ihnen bestimmte Instru-
mentalisierungen des Körpers per Sportrecht 
untersagt werden sollten. Umstritten ist, ob 
der Athlet ein unbedingtes Recht auf die freie 
Verfügbarkeit über seinen Körper hat oder ob 
diese Verfügbarkeit zum Schutze seiner eige-
nen Würde eingeschränkt werden darf und 
ob diese Wahrung der Menschenwürde im 
Sport durch ein Dopingverbot weltweit gel-
ten soll. 

Gunter Gebauer (2002) verdichtete diese 
Thematik im Begriff des common body. Der 
Begriff zielt auf die Frage, ob die Wahrung der 
Würde des Menschen die Bewahrung der 
Würde des Körpers impliziert und ob es ana-
log zu den Menschenrechten auch universell 
geltende Rechte des Körpers gibt. Doch ist 
Würde als angeborenes Wesensmerkmal des 
Menschen oder als Gestaltungsauftrag aufzu-
fassen? Ist sie ein fundamentales, vorstaatli-
ches und metajuristisches Recht, durch das 
dem eigenen Körper apriorisch ein Achtungs-
gebot zugeschrieben wird und das nicht ver-
handelbar ist? Ist sie naturalistisch-dogma-
tisch oder kulturalistisch-diskursiv bestimmt? 
Ist der Respekt vor der Würde des Körpers 
das unhintergehbare Fundament sportiven 
Verhaltens, das zugleich Bedingung der Mög-
lichkeit zur Wahrung der Personenwürde ist? 
Gibt es eine kulturrelative und doch alle be-
sonderen Kulturen übersteigende allgemei-
ne, vernünftige, unserer Natur gemäße, glo-
bale und normale „Körpernatur" als common 
body, durch die ein anthropologisches Mini-
mum normalen Körperumgangs bestimmbar 
wäre (Pawlenka 2010)? 

Dieses Maß könnte als Wahrung der Wür-
de im Sinne des „Eigenrechtes" bzw. des 
Selbstzweckcharakters des Körpers aufge-
fasst werden und einen Kernbestand der in 
~er Idee des common body enthaltenen Krite-
rien zur Vermeidung selbstzerstörerischer 
Körperinstrumentalisierungen umschreiben. 
Per Negation werden Grenzen der instru-
mentellen Eingriffe in unsere Physis angege-
ben. Die Idee transkultureller Mindeststan-
dards im jeweiligen Körperumgang expliziert 
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die sich im Körperkulturvergleich manifes-
tierende Annahme, dass Gesellschaften und 
Gemeinschaften immer schon Rechte und 
Pflichten des normalen Körperumgangs be-
stimmen. Sie zeigt auch an, dass wir beim 
Verstehen der Logik des humanen Körper-
umgangs fremder Kulturen immer schon ge-
meinsame Begriffsrahmen und Normen un-
terstellen müssen. 

Die Möglichkeit einer Vernunft- und 
Sprachgemeinschaft beruht auf „basalen Ge-
meinsamkeiten des körperlichen Verhaltens 
und seiner physiologischen Basis (Stimme, 
Gehör, Gestik)" (Siep 2005, 168), so dass es 
keine Wahrung der Menschenwürde ohne die 
Wahrung der Würde des Körpers gibt. Soll 
eine solche Grenzbestimmung der Körperin-
strumentalisierung nicht ahistorisch und im-
perial gesetzt werden, muss der Körper und 
der Umgang mit ihm als eine kulturelle, per-
manent neu zu interpretierende Entität ver-
standen werden und nicht mehr als eine sta-
tische, göttliche oder natürliche Entität. 
Folglich ist kein Rekurs auf ein vorgegebenes 
An-sich-Sein, eine normgebende göttliche 
oder „natürliche Natur" möglich, sondern 
eine kulturalistische Orientierung unseres 
Interesses an einem nachhaltigen, wiederhol-
baren Umgang mit unserer leiblichen Natur. 
In diesem Sinne wäre der common body als 
kulturell bejahenswerter Körperumgang zu 
verstehen, zu dessen technologischem Um-
gang alle „ja" sagen könnten und m~~sten, 
soll ein menschliches Maß in unseren Korper-
verhältnissen erhalten bleiben. 

Die Idee einer nachhaltigen Körpertechno-
logisierung im Spannungsfel~ von ~ü:dek~r-
per und Selbstverfügungskorp~r visiert :1~ 
Maß an, durch das die Autonomie des Indivi-
duums in der modernen Bioherrschaft ge-
wahrt werden kann. Die Idee nachhaltiger, 
vernünftiger Körperinstrumentalisierun_? fun-
giert als Maß aufgeklärter .n:oderner Ko~er-
selbstverhältnisse der Ind1v1duen und emer 
emanzipativen vernünftigen . ~örperk_ultur 
unter den Bedingungen der b10mdustnellen 
Gesellschaft. Analog zu den Menschen~ech~en 
und den Rechten der Natur versucht -~1e,_ eme 
universale, säkulare Idee für einen wur_d1gen, 
aufgeklärten, vernünftigen Um~ang mit dem 
menschlichen Körper zu formulieren. 


